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Nach Anlage 16 GLKIWO

Bekanntmachung zur Stichwahl
der ersten Burgermeisterin oder des ersten Burgermeisters
der Oberburgermeisterin oder des Oberbürgermeisters

x der Landrätin oder des Landrats

am Sonntag, 22. März 2026

Die Abst1mmung dauert von 8 00 b1s 18 00 Uhr

Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:
Im Abstimmungsraum

Zahl

Die Gemeinde/Stadt 1st 1n 1 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt
21 Tag vor dem Wahltag

In den Wahlbenachrichtigungen die den Wahlberechtigten bis spatestens 15 Februar 2026 ubersandt worden s1nd,
s1nd der St1immbezirk und der Abst1mmungsraum angegeben, 1n dem d1e Stimmberechtigten abstimmen konnen S1e
enthalten e1nen Hinweis ob der Abstimmungsraum barrierefrei 1st.

Zahl

Die Gemeinde/Stadt 1st 1n Sonderstimmbezirke eingeteilt, und zwar
Bezeichnung und genaue Anschrift der Sonderstimmbezirke barrierefrei ja/ne1n

2 1 3 Stimmberechtigte konnen, wenn s1e ke1nen Wahlschein besitzen, nur 1n dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks
abst1mmen, 1n dessen Wahlerverzeichnis sie eingetragen s1nd,

Wer e1nen Wahlsche1n besitzt. kann das Stimmrecht ausuben
a) bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe 1n jedem Abstimmungsraum der Gemeinde/Stadt, die den Wahlschein

ausgestellt hat
b) be1 Landkreiswahlen durch Stimmabgabe 1n jedem Abstimmungsraum 1nnerhalb des Landkreises, g1lt der

Wahlschen zugleich fur Gemeindewahlen, kann d1e Stimmabgabe nur 1n dieser Gemeinde/Stadt erfolgen

Die Abstimmenden haben 1hre Wahlbenachrichtigung oder 1hren Wahlschein und 1hren Personalausweis, ausland1sche
Unionsburgerinnen/Unionsburger einen Ident1tatsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen

Die Stimmzettel werden den Abst1immenden beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehandigt S1e mussen von
den Stimmberechtigten alle1n 1n einer Wahlkab1ne des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden
Die Durchfuhrung der Abstimmung und d1e Feststellung des Abstimmungsergebnisses s1nd offentl1ch Jedermann hat
Zutritt, soweit das ohne Beeintrachtigung der Abstimmung mogl1ch 1st

n1cht besetzt

Durch Briefwahl:
Wer durch Briefwahl wahlen w1ll muss d1es be1 der Gemeinde/Stadt (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen und erhalt
dann folgende Unterlagen
a) e1nen Stimmzettel fur sede oben bezeichnete Wahl,
b) einen Stimmzettelumschlag fur alle Stimmzettel,
c) einen hellroten Wahlbriefumschlag (mit der Anschrift der Behorde, an d1e der Wahlbrief zu ubersenden ist) fur den

Wahlschein und den Sti1mmzettelumschlag,
d) e1n Merkblatt fur d1e Briefwahl

Nahere H1nweise daruber, w1e d1e Briefwahl auszuuben 1st, ergeben s1ch aus dem Merkblatt fur d1e Briefwahl
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2.2.2 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmmzetteln und-dem Wahlschein enam Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde eingeht. .

hrzeit
Die Briefwahlvorstande treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 1700 Uhr 1n/1m

Bezeichnung und genaue Anschrift der Auszählräume

Haseltalhalle, Am Witzpfad 1B, 97907 Hasloch

zusammen.

Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
Gewahlt w1rd mit amtlich hergestellten St1immzettein Sie s1nd als Muster anschließend an d1ese Bekanntmachung
abgedruckt Gegebenenfalls aufgedruckte .. Str1chcodes dienen ausschließlich der. Erleichterung der
Stimmenauszählung

nicht besetzt

Stichwahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin und des

Ä

}
N

3.

nd
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4.1

24,2
Oberbürgermeisters sowie der Landrätin und des Landrats:
Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den anschließendabgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie die
Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach so zu falten, dassder Inhalt verdeckt ist.4,3

Wahlrechts .durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist, unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des .

Jede wahlberechtigte Person kann 1hr Wahlrecht nur e1nmal und nur personucn ausupen „Eine Ausupung des .5.

Behinderung an der Abgabe der.Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes). Eine wahlberechtigte Person, der des unkundig oder wegen einer

Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter, missbräuchlicher Einflussnahme
erfolgt die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art.3 Abs. 5des Gemeinde und Landkreiswahlgesetzes)e

©

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit.:Geldstrafe. bestraft.Unbefugt wählt ‚auch, wer im- Rahmen zülässiger
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt-oderdas Ergebnis verfälscht wird mit

®

Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des£
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar ($ 107a Abs und 3 StGB)

e
©

>
N

x

WL-G-116 KW [BY] I Seite 2

Datum

11.03.2026 ma, Gemeinschaftsvorsitzender Unterschrift

Angeschlagen am: Abgenommen am:
(Amtsblatt, Zeitung}

Veröffentlicht am: im/in der
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